
Kurzausschreibung 

28. ADAC-4-Stunden Enduro Baden-Baden am 25. September 2010 
und 

33. ADAC-3-Stunden Moto-Cross Baden-Baden (nach gesonderter Kurzausschreibung in der Anlage) 

 

Die Veranstaltung ist lizenzfrei ausgeschrieben und vom ADAC Südbaden e.V. mit Reg.-Nr. 02/10 vom 

08.03.2010 genehmigt. Sie wird für den ADAC-PIRELLI- ENDURO-CUP 2010 gemäß den besonderen Austra-

gungsbedingungen (Ausschreibung s. www.enduro-cup-online.de) gewertet. 

 

Veranstalter:  

MC Baden-Baden e.V. im ADAC 

 

Ort der Veranstaltung: 

Ehemaliger Truppenübungsplatz in Baden-Baden-Sandweier (B 3); die Zufahrt ist ab Autobahnausfahrt  

Rastatt - Süd ausgeschildert. 

 

Art der Veranstaltung: 

Die Veranstaltung ist lizenzfrei ausgeschrieben. Sie ist eine Langstrecken-Enduro-Zuverlässigkeitsfahrt für ein 

Team mit 2 Fahrern mit 1 oder 2 Motorrädern. Die Klasse 5 wird als Einzelwettbewerb über 2 Stunden durchge-

führt. 

Jeder Teilnehmer muss im Besitz eines ADAC-Clubsportausweises sein (s. hierzu: Versicherung) 

 

Nennungsschluss: 

Nennungsschluss ist am 13.09.2010. Maßgebend hierbei ist das Vorliegen der Nennung beim Veranstalter.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

Nennungen werden nur auf dem offiziellen Formular des Veranstalters akzeptiert. 

 

Nenngeld: 

Das Nenngeld beträgt pro Fahrer € 35,00, für die Fahrer der Klasse 5 € 40,00  

und ist der Nennung als Scheck beizufügen bzw. zu überweisen an: Stadtsparkasse Baden-Baden,  Konto Nr. 039 

123, BLZ 662 500 30 unter Angabe des Verwendungszwecks: Enduro, Name des Fahrers und ggf. des Team-

partners.  

Nennungen ohne Nenngeld werden nicht bearbeitet, eine Nennung gilt erst dann als eingegangen, wenn das zu-

gehörige Geld eingetroffen ist. 

 

Nennungen sind zu richten an:  MC Baden-Baden e.V. im ADAC 

Birkenstraße 1 

76549 Hügelsheim oder online an: enduro-cup-online 

Fahrtunterlagen: 

Es werden keine Nennbestätigungen zugesandt; die Starterlisten werden nach Nennungsschluss unter 

www.enduro-cup-online.de veröffentlicht und sind dort einzusehen. 

 

Klasseneinteilung: 

Klasse 1: Einsteiger Fahrer mit keiner oder nur geringer Sport-/Enduro-Erfahrung (ab Jahrg. 1994) 

Klasse 2: Aufsteiger Fahrer mit Sport-/Enduro-Erfahrung 

Klasse 3: Expert Fahrer mit nationaler und internationaler Sport-/Enduro-Erfahrung.  

Klasse 4: Senioren Beide Fahrer müssen Jahrgang 1969  und früher sein (ausgehend vom Geburtstag) 

Klasse 5: Sportfahrer Fahrer mit Sporterfahrung (2 Std. Einzelfahrer) 

Klasse 8: Moto-Cross Fahrer mit ADAC-Clubsportausweis (ohne Cupwertung) (s. MC-Kurzausschreibung) 

 
Technische Bestimmungen des DMSB: (Reifen/Fahrzeuge/Sturzhelm/Ausrüstung) 

Siehe ADAC-PIRELLI-ENDURO-CUP 2010-Ausschreibung (u. Kurzausschreibung Moto-Cross). 

Die Reifenwahl ist freigestellt. 

 

Technische Abnahme/ Geräuschkontrolle: 

Die Papier- und Technische Abnahme findet in Baden-Baden-Sandweier im Fahrerlager statt. 

Abnahmezeiten: 

Papierabnahme:  Freitag,   24.09.2010 von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, alle Klassen 

Papierabnahme und  

Technische Abnahme Samstag, 25.09.2010 von   7.30 Uhr bis   9.30 Uhr, alle Klassen 

http://www.enduro-cup-online.de/
http://www.enduro-cup-online.de/


Die Geräuschkontrolle erfolgt entsprechend den Technischen Bestimmungen der FIM für Enduro, zulässig sind 

max. 94 dB (A) (Nahfeld) für 2- u. 4-Takter. (Moto-Cross: s. MC-Kurzausschreibung) 

 

Durchführung: 

Siehe ADAC-PIRELLI-ENDURO-CUP 2010-Ausschreibung. 

Zeitplan: 

Papierabnahme:  Freitag,   24.09.2010 von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, alle Klassen  

Papier-+Techn.Abnahme  Samstag, 25.09.2010 von   7.30 Uhr bis   9.30 Uhr, alle Klassen  

       alle Klassen 

Startaufstellung:  Samstag, 25.09.2010 10.30 Uhr 

Fahrerbesprechung: Samstag, 25.09.2010 10.45 Uhr 

Start:   Samstag, 25.09.2010 11.00 Uhr 

Siegerehrung:  Samstag, 25.09.2010 16.00 Uhr 

 

Umweltschutz: 

Siehe ADAC- PIRELLI- ENDURO-CUP 2010-Ausschreibung. 

 

Versicherung: 

Jeder Teilnehmer muss im Besitz eines ADAC-Clubsportausweises sein. 

Dieser Ausweis kann bei der Papierabnahme gelöst, bzw. verlängert werden und ist mehrjährig verwendbar. 

Jahresprämie für ADAC-Mitglieder  € 14,- 

Jahresprämie für Nicht-ADAC-Mitglieder  € 25,- 

Siehe auch ADAC- PIRELLI- ENDURO-CUP 2010-Ausschreibung. 

 

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht: 

Siehe ADAC- PIRELLI- ENDURO-CUP 2010-Ausschreibung. 

 

Verantwortlichkeit des Veranstalters: 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den 

Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen in Abstimmung mit dem ADAC vorzunehmen bzw. in Ab-

stimmung mit den Sportkommissaren Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen zu erlassen oder auch die 

Veranstaltung abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadens-

pflicht zu übernehmen. Im Übrigen haftet der Veranstalter nur, soweit durch Ausschreibung und Nennung nicht 

Haftungsverzicht vereinbart ist. 

 

Sportkommissar: 

Anton Singler 

Norbert Mülhaupt 

Matthias Kiok 

Technische Kommissare: 

Roland Heckele 

Kurt Burghardt 

Jürgen Hoppe 

 

Fahrtleitung: 

Ralph Oberle, Iffezheim 

 

Zeitnahme: 

SAC Zeitnahme-Team VS, Obmann: Karl-Heinz Deutsch 

 

Fahrtleitungsbüro (Rennbüro): 

 

Bis 24.09.2010:  MC Baden-Baden e.V. im ADAC 

   Kerstin und Dirk Schumacher 

   Birkenstraße 1 

76549 Hügelsheim    

Tel: 07229/6239815 

e-mail:  dschumacher@mcbb.de 

Ab 25.09.2010:  Handy 0170 80 76 904 

Die Ausschreibungen und Nennungsformulare können über www.mcbb.de herunter geladen werden. 

 

Siegerehrung: 

Die Siegerehrung findet ca. 16.00 Uhr im Festzelt statt.  

mailto:dschumacher@mcbb.de
http://www.mcbb.de/


 
 
 
 

Ergänzungs-Kurzausschreibung 

 

33. ADAC-3-Stunden Moto-Cross B.-Baden am 25.September 2010  
 

Die Veranstaltung ist lizenzfrei ausgeschrieben. Sie wird zusammen mit dem 28. ADAC-4-Stunden Enduro Ba-

den-Baden in Klasse MC durchgeführt.  

 

Auch für das 3-Stunden MOTO-CROSS gelten die Rahmenausschreibung zum ADAC-Pirelli-Enduro-Cup 2010 

des ADAC Württemberg und die ergänzende Kurzausschreibung zum 28. ADAC-4-Stunden Enduro Baden-

Baden mit der Maßgabe, dass 

 

 im MOTO-CROSS nur Solo-Einzelfahrer mit ADAC-Clubsportausweis teilnehmen,  

(im ENDURO- Nennungsformular wird hierbei die Klasse MC angekreuzt und nur der 1. Fahrer  

ausgefüllt), 

 die Nennung per Post an den MC Baden-Baden e.V. im ADAC, Birkenstraße 1, 76549 Hügelsheim oder 

online an www.enduro-cup-online.de geschickt wird, 

 keine Nennungsbestätigungen zugesandt werden, die Starterlisten werden nach Nennungsschluss unter 

www.enduro-cup-online.de veröffentlicht und sind dort einzusehen, 

 die Moto-Cross-Fahrer in der Klasse MC bei den Enduro- Klassen mitfahren und nach 3 Stunden den 

Lauf beenden, 

 entgegen Nr. 7 Abs. 3 der Technischen Bestimmungen der Cup-Rahmenausschreibung keine Kotflügel-

verlängerung bzw. Lampenmaske benötigen und der Geräuschpegel auf 96 dB bzw. 94 dB für 4-Takt 

Motoren begrenzt ist. 

 

Das Nenngeld beträgt ebenfalls € 35,00.  

Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. 

Die Ausschreibungen und Nennungsformulare können über www.mcbb.de herunter geladen oder im Fahrtlei-

tungsbüro (Adresse s. vorne) angefordert werden. 

http://www.enduro-cup-online.de/
http://www.enduro-cup-online.de/
http://www.mcbb.de/


 

 

Beachte: Samstag-Veranstaltung!    Wird vom Veranstalter ausgefüllt! 
 

 

MC Baden-Baden e.V. im ADAC     Start-Nr. 
Kerstin und Dirk Schumacher 

Birkenstraße 1       Klasse  1  2  3  4  5  8 

76549 Hügelsheim  
        Nenngeld        € Überw./Scheck 
 

Nennung zum 

28. ADAC-4-Stunden Enduro Baden-Baden am 25.Sep. 2010 
5. Lauf zum ADAC - PIRELLI - ENDURO - CUP 2010 

bzw. für das 33. ADAC 3-Stunden-MOTO-CROSS Baden-Baden 

----- 

Hiermit nenne ich für die obige Veranstaltung in der Klasse 
 

 Klasse 1: Einsteiger Fahrer mit keiner oder nur geringer Sport-/Enduro-Erfahrung 

 Klasse 2: Aufsteiger Fahrer mit Sport-/Enduro-Erfahrung 

 Klasse 3: Expert Fahrer mit nat. u. intern. Sport-/Enduro-Erfahrung  

 Klasse 4: Senioren Beide Fahrer müssen Jahrgang 1968 und früher sein 

 Klasse 5: Sportfahrer  Fahrer mit Sporterfahrung (2 Std. Einzelfahrer) 

 Klasse 8: Moto-Cross  Fahrer mit ADAC-Clubsportausweis  (ohne Cupwertung) 

 

Bewerber: 
(nicht Fahrer) 

   

 1. Fahrer 2. Fahrer (nicht ausfüllen in der Klasse 6) 

Name:   

Vorname:   

Geb. am:   

Straße:   

PLZ, Ort:   

Telefon:   

Club:   

e-mail   
ADAC-Clubsport- 

Ausweis Nr. 
  

   

Motorrad:   

Fabrikat,  

Modell: 

  

Baujahr:   

Pol. Kennz.:   

Rahmennr.:   

Hubraum:   

Achtung: Ohne KFZ-Schein oder -Brief keine Abnahme möglich. Nur in Klasse 8 sind keine KFZ-Papiere nötig! 
 



NENNGELD 

Das Nenngeld in Höhe von € 70/ Team, € 40 Klasse 5 (€ 35 Kl.8) ist der Nennung als Scheck beigefügt 

Das Nenngeld in Höhe von € 70/Team, € 40 Klasse 5 (€ 35 Kl.8) ist am .................überwiesen worden 
 

Haftungsausschluss: 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von 

ihnen und dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachte Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 

Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den 

Veranstaltungen entstehen, und zwar  

gegen 

- die ADAC-Gaue, den Promotor / Serienorganisator 

- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 

- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisationen der Veranstaltung in Verbindung stehen 

- Den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt 

  Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 

  außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 

- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die 

  auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 

  Personenkreises – beruhen; 

gegen 

- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 

- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, 

  Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (Training, Wertungsläufe) entstehen, außer für 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 

eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 

Personenkreises – beruhen. 

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, 

insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter 

Handlung. 

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die 

motorradsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen, entbindet(n) der/die Unterzeichnende(n) alle behandelnden Ärzte – 

im Hinblick auf das sich daraus u.U. auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem DMSB bzw. 

gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt/Veranstaltungsarzt, Rennleiter/Fahrtleiter, 

Sportkommissare/Schiedsrichter). 

Er/sie bestätigt/bestätigen ausdrücklich, dass die auf diesem Nennformular eingetragenen Angaben sowie die zum Fahrzeug gemachten Angaben in 

vollem Umfang zutreffend sind und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen uneingeschränkt den zutreffenden Bestimmungen des FIM-Codes bzw. 

des Deutschen Motorrad- (Bahn-) Sportgesetzes des DMSB entspricht. 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an. 

 

 
 /        den    

Postleitzahl   Ort        Datum 

 

 

      

Unterschrift des Bewerbers 

 

 

             

Unterschrift des 1. Fahrers      Unterschrift des 2. Fahrers 

 

 

 

Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(Nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeugs ist) 

 

Ich bin mit der Beteiligung meines Fahrzeugs an der aus dem Nennformular ersichtlichen Veranstaltung und dem Einsatz durch den/die 

oben genannten Fahrer einverstanden und verzichte hiermit ausdrücklich auf alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehenden Schäden 

an meinem Fahrzeug auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen 

 

-  den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer 

-  den/die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstücks sowie der baulichen Anlagen und Einrichtungen, gegen den/die 

   Betreiber der für die Veranstaltung genutzten Strecke, dessen/deren Beauftragte und Helfer 

-  Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Halter und Helfer anderer Fahrzeuge, die an der Veranstaltung teilnehmen, jedoch nur, soweit es sich um 

   Rennen oder Sonderprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten bzw. kürzesten Fahrzeiten oder um Seriensport- 

   Wettbewerbe handelt. 

-  Behörden, Renndienste und irgendwelche andere Organisationen bzw. juristische oder natürliche Personen, die mit der Organisation 

   der Veranstaltung in Verbindung stehen. 

 

Mir ist bekannt, dass auch Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Helfer) einen entsprechenden Haftungsausschluss für sich und ihre 

unterhaltsberechtigten Angehörigen unter Ausschluss des Rechtsweges durch Abgabe der Nennung vereinbaren, auf eigene Gefahr an der 

Veranstaltung teilnehmen und die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 

verursachten Schäden tragen. 

 

 

 

 

 

             

Ort / Datum   Unterschrift des Eigentümers des 1. Motorrades   Unterschrift des Eigentümers des 2. Motorrades 

Bei Firmen auch Firmenstempel    Bei Firmen auch Firmenstempel 

 


